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A.     

   

Die Bürgermeisterin Die Kassenführerin

Nach Auflage zur öffentlichen Einsicht gemäß § 92 der OÖ. Gem.-O. 1990, nach Berücksichtigung der eingebrachten 
Erinnerungen*) und nach Behebung der Anstände*) wurde der Rechnungsabschluss 2023 vom Gemeinderat in der Sitzung 
vom ... genehmigt.
Ein Auszug aus der Verhandlungsschrift über die Sitzung des Gemeinderates betreffend Beratung und Beschlussfassung über 
den Rechnungsabschluss ist angeschlossen. Der Rechnungsabschluss wurde vom Prüfungsausschuss im Sinne des § 91 der 
OÖ. Gem.-Ordnung 1990 am... geprüft.
Ein Bericht über das Ergebnis der Prüfung wird angeschlossen.

Der Rechnungsabschluss 2023 der Gemeinde ARBING wurde gemäß § 99 Abs. 2 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 namens 
der OÖ. Landesregierung dahingehend überprüft, ob er den hierfür geltenden Vorschriften entspricht. Das Ergebnis der 
Überprüfung ist im Erlass gem-......................................................................................enthalten.
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Gemeinde

 ARBING

Einwohnerzahl

Unter Berücksichtigung der bis zum 31.12.2023 durch Eingemeindung eingetretenen Gebietsveränderungen
A) nach der Volkszahl laut ZMR am 31.10.2020 1.598 Einwohner

davon 1.518 Hauptwohnsitze
A) nach der Volkszahl laut ZMR am 31.10.2021 1.641 Einwohner
     (zweitvorangegangenes Kalenderjahr) davon 1.546 Hauptwohnsitze
A) nach der Volkszahl laut ZMR am 31.10.2022 1.611 Einwohner

davon 1.523 Hauptwohnsitze
B) nach dem Stichtag der GR-Wahl am 06.07.2021 1.619 Einwohner
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Hebesätze der Gemeindesteuern Haushaltsjahr 2023

Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe      v.H.d. Steuermessbetr.
Grundsteuer für Grundstücke (B)      v.H.d. Steuermessbetr.
Lustbarkeitsabgabe (Kartenabgabe)         v.H.d.Preises o. Entgelts
Lustbarkeitsabgabe für die Vorführung von Bildstreifen v.H.d.Preises o. Entgelts
Hundeabgabe         für jeden Hund

        für Wachhunde
        für Hunde, die zur Ausübung eines Berufes

oder eines Erwerbes notwendig sind
Kanalbenutzungsgebühr lt. Verordnung v. 12.12.2019 i.d.F.v. 14.12.2021
Wasserbezugsgebühr lt. Verordnung v. 12.12.2019 i.d.F.v. 14.12.2021
Abfallabfuhrgebühr lt. Verordnung v. 12.12.2019 i.d.F.v. 14.12.2021
Zuschlag auf die touristische Freizeitwohnungspauschale:          
für Wohnungen bis zu 50 m2 Nutzfläche sowie für Dauercamper 150 % der Freizeitwohnungspauschale,

für Wohnungen über 50 m2 Nutzfläche 200 % der Freizeitwohnungspauschale.
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Kundmachung

Angeschlagen: 27.03.2024

Abgenommen: 11.04.2024

Gemeindesiegel
Die Bürgermeisterin:

 Gemeinde ARBING, am 26. März 2024

Im Sinne des § 92 Abs. 9 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. wird hiermit kundgemacht, dass der Entwurf 
des Rechnungsabschluss der Gemeinde ARBING für das Jahr 2023 nach erfolgter Prüfung durch den 
Prüfungsausschuss am 11.03.2024 mit Berücksichtigung des Prüfungsergebnisses und sonstiger Anstände von 
heute an neuerlich zwei Wochen, d.i. bis zum 10.04.2024 im Gemeindeamt Arbing zur öffentlichen Einsicht 
aufliegt und während der Amtsstunden eingesehen werden kann. Der Entwurf ist auch auf der Homepage der 
Gemeinde Arbing unter www.arbing.at abrufbar. 

Etwaige Einwendungen gegen den Entwurf können innerhalb der oben angeführten Auflagefrist von 
jedermann, der ein ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen kann,  schriftlich beim Gemeindeamt 

Zahl: V-904-2023-L/L
Betreff: Entwurf Rechnungsabschluss für 
das Finanzjahr 2023, Auflage
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Kundmachung

Angeschlagen:

Abgenommen:

Gemeindesiegel

 Gemeinde ARBING, am 12.04.2024

Die Bürgermeisterin:

Im Sinne des § 93 Abs. 4 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. wird hiermit kundgemacht, dass der vom 
Gemeinderat der Gemeinde ARBING in der am ................... abgehaltenen öffentlichen Sitzung beschlossene 
Rechnungsabschluss für das Jahr 2023 von heute an zwei Wochen im Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht 
aufliegt und während der Amtssstunden eingesehen werden kann. 

Zahl: V-904-2023-L/L
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Lfd. Nr. 1/2024

A M T S V O R T R A G

zur öffentlichen Sitzung des GEMEINDERATES der GEMEINDE 

A R B I N G am Donnerstag, den 1 1. A p r i l 2 0 2 4

TP- Rechnungsabschluss 2023

(904) Bericht: Bgm.in Hermine Leitner

Zum operativen Haushalt:

Aufgrund der Gewährung von zusätzlichen Bundes - und Landesbeiträgen (42.238,72 zusätzlicher Kommunal-
steuereinnahmen (INKOBA +18.834,54 Einsparungen bei 17 Haushaltsstellen über 2.500 davon 25.239,35
bei den Energiekosten, und der Auszahlung von Härteausgleichsfonds 1-Mittel in der Höhe von 282.245,00 kann 
der operative Haushalt buchhalterisch positiv abgeschlossen werden.
Im Voranschlag 2023 war ursprünglich ein Abgang von 94.700 veranschlagt, welcher im NVA 2023 auf 280.900
erhöht werden musste.
Mit der vom GR abgeschlossenen Energielieferverträge, welche in der Endabrechnung geringere Ausgaben 
verursachten und der Verschiebung von div. Arbeiten sowie den obigen Mehreinnahmen konnte eine
Ergebnisverbesserung um 137.118,93 erzielt werden, dies bedeutet, dass der effektive Abgang der Gemeinde 
Arbing 2023 (ohne Härteausgleichszahlungen) 145.126,07 beträgt.
Dieser entspricht 9 % der Bundesertragsanteile und ergibt, dass bei gleicher Steigerung der Ertragsanteile in der 
Höhe der Inflationsrate das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit der Gemeinde Arbing wie in den Vorjahren 
(2018-2021) ohne zusätzliche Härteausgleichsmittel positiv gewesen wäre.

Buchhalterisches Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit: + 137.118,93

Die Entwicklung des Ergebnisses der laufenden Geschäftstätigkeit, sowie Entwicklung des
nachhaltigen Haushaltsgleichgewichts

Ergebnis der laufenden 
Geschäftstätigkeit RA 2020 RA 2021 RA 2022 NVA 2023 RA 2023

Einzahlungen: 3.232.256,58 3.473.296,04 3.889.044,82 4.072.400,00 4.152.637,61
Auszahlungen: 3.232.256,58 3.500.226,61 3.863.459,05 4.086.900,00 4.015.518,68
Saldo: 0,00 -26.930,57 25.585,77 -14.500,00 137.118,93
Ergebnis lfd. Geschäftstätigkeit nach Berücksichtigung der Rücklagen-bewegungen 
aus der lfd. Geschäftstätigkeit 15.331,56

KIG-Mittel )

Positiver Saldo: 
Das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit im Rechnungsabschluss ist somit positiv. Dieses wurde wie folgt in 
Anspruch genommen:
Zuführung des Betrages von EUR 137.118,93 als lfd. Geschäftstätigkeit .
(lt. Erlass IKD GZ.: IKD-2019-494009/471-Pr v. 5.1.0.2023).

Entwicklung des NETTOERGEBNISSES
vor und nach Entnahme von bzw. Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Anlage 1a)

Das Nettoergebnis wird neben den oa. Anmerkungen wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und 
Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen insbesondere die Abschreibungen, (644.868,62 Euro -MVAG 2226) 
Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (490.288,59 Euro -MVAG 2127) und die Dotierung von
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Rückstellungen mit 4.273,94 Euro (MVAG 2214) bzw. Auflösung von Rückstellungen bei 38.775,79 Euro (MVAG 
2117) (Anlage 6q).

RA 2020 RA 2021 RA 2022 NVA 2023 RA 2023
Summe Erträge
(MVAG-Code 21)

3.702.467 4,059.872 4,588.763 4.683.500 4.726.104,00

Summe Aufwände
(MVAG-Code 22)

3.622.499 4,058.986 4,406.017 5.136.500 4.748.112,02

Nettoergebnis
(SA 0)

79.968 887 -182.745 -453.000 -22.008,02

Entnahme -Rücklagen
(MVAG-230)

81.629 244.551 14.684 544.100 295.318,87

Zuweisung Rücklagen
(MVAG-240)

71.213 265.874 138.139 0 369.924,37

Nettoergebnis
(SA 00)

90.385 -20.436 59.290 91.100 -96.613,52

Summen: Anlage 1a interne Vergütungen

Auszug aus dem Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

Nachstehend wesentliche Ergebnisse aus der Haushaltsrechnung 2022, wobei die Wendung zu positiven Zahlen 
zum Teil auf die erhöhten Steuereinnahmen, mehrerer Kosteneinsparungen, insbesondere auch bei der Energie, 
der Gewährung einer Sonder-BZ, hauptsächlich aber auf die Verschiebung von Vorhaben zurückzuführen ist.

Ergebnishaushalt RA 2020 RA 2021 RA 2022 NVA 2023 RA 2023 Aufwanddeckungsgrad

79.967,86 886,69 182.745,28 91.100,00 -96.613,52 99,2%

(2022: Saldo nach Zuführung zu den Rücklagen und beträgt 0,00

Erläuterungen:
Die Ergebnisrechnung beinhaltet Aufwendungen und Erträge und stellt das Pendant zur GuV (Gewinn- und Verlustrechnung) 
in der Privatwirtschaft dar.
+ bedeutet immer eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahreswert.
In den Erträgen sind alle Arten v. Einnahmen der Gemeinde enthalten, von den eigenen Abgaben, Ertragsanteilen, Gebühren 
angefangen bis hin zu erhaltenen Transfers sowie Zinserträgen.
In den Aufwendungen sind alle Ausgaben der Gemeinde enthalten, die dem operativen (= lfd.) Betrieb zuzurechnen sind. 
Nicht enthalten sind Investitionen sowie Tilgung von Finanzschulden.
Das Nettoergebnis stellt das Pendant zu einem "Gewinn" oder "Verlust" in der Privatwirtschaft dar. Grundsätzlich sollten die 
Erträge die Aufwendungen auch im Gemeindehaushalt decken.
Rücklagen stellen einen Teil des Nettovermögens (= "Eigenkapitals") dar. Entnahmen erhöhen das Nettoergebnis, 
Zuweisungen an Rücklagen verringern das Nettoergebnis.
Das Nettoergebnis nach Rücklagen beinhaltet Rücklagenentnahmen bzw. wird durch Zuweisung von Rücklagen verringert. 
Der Aufwandsdeckungsgrad sollte über 100% liegen, denn dann sind die Aufwendungen durch die Erträge gedeckt.

Finanzierungshaushalt RA 2020 RA 2021 RA 2022 NVA 2023 RA 2023
- 10.416,68 -5.607,54 160.654,18 -551.100,00 58.189,62

Erläuterungen:
Die Finanzierungsrechnung beinhaltet Ein- und Auszahlungen und stellt das Pendant zum Cash-Flow (Zufluss bzw. Abfluss 
liquider Mittel) Rechnung dar.
Allerdings wird er im Gegensatz zur Privatwirtschaft direkt ermittelt.
Die operative oder laufende Gebarung beinhaltet alle Geschäftsfälle des lfd. Betriebs, nicht jedoch Investitionen sowie 
Aufnahme und Tilgung von Finanzschulden.
In den operativen Einzahlungen sind alle lfd. Einnahmen der Gemeinde enthalten. Nicht enthalten sind bspw. Kapitaltransfers 
für Investitionen oder die Aufnahme von Finanzschulden.
In den operativen Auszahlungen sind alle Ausgaben der Gemeinde enthalten, die dem lfd. Betrieb zuzurechnen sind. Nicht 
enthalten sind Investitionen sowie Tilgung von Finanzschulden.
Der Saldo 1 der operativen Gebarung zeigt, ob sich die Gemeinde "das tägliche Leben", dh. den lfd. Betrieb "leisten" kann.
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Liquide Mittel

VA 2023 inkl. NVA Rechnungsabschluss
2023

Saldo 5  (Geldfluss aus der
voranschlagswirksamen Gebarung) -551.100,00 58.189,62

Saldo 6  (Geldfluss aus der nicht
voranschlagswirksamen Gebarung) -32.739,27

Saldo 7  
(Veränderung an liquiden Mitteln)

25.450,35

Erläuterungen:
Die Gemeinde Arbing konnte im abgelaufenen Haushaltsjahr die Summe der liquiden Mittel (SA7) um 
25.450,35 erhöhen.
(FinHH Anl.1b int.Vergüt.enthalten)

Nettovermögensstand RA 2020 RA 2021 RA 2022 RA 2023 Veränderung
2023

zum 31.12. 4.069.775 4.070.662 4.257.445 4.227.361,96 -30.082,64

Schuldenstand zum 31.12. RA 2019 RA 2020 RA 2021 RA 2022 RA 2023
Schuldenstand 4.453.573 4.208.204 3.975.366 3.710.326 3,515.408,29
davon WVA/ABA
(93,1 %)

3.274.171,61

Kindergarten, Grund Sportplatzkabine, Straße 241.236,68

Annuitäten 251.489 245.369 232.238 290.873 281.775,75*
*(2022: Einmalrückzahlung WVA 08 41.241,--

Vermögensstand zum
31.12. (Anlage 1c) RA 2019 RA 2020 RA 2021 RA 2022 RA 2023

19.635.158 19.080.520 18.576.503 18.239.651 18.090.473,05
kumuliertes
Nettoergebnis 0,00 90.385 69.948 129.239 17.093,00

Haftungen zum 31.12. RA 2019 RA 2020 RA 2021 RA 2022 RA 2023
WVA, RHV, WP-Verbände 1.308.935 1.007.037 1.105.442 999.050 958.965,46

Wesentliche Abweichungen zum VA/NVA 2023 

Operativer Haushalt - Einnahmen

Höchste Abweichungen:
Haushaltsst. Bezeichnung VA Einnahmen Erhöhung Begründung
2/2320+8610 Landesbeitrag Personal-

aufwand NABE
0 9.000,00 9.000,00 Abrechnung 2022/2023

2/2400+8612

2/2407+8613

Landesbeitrag Stützkraft KG 
Transportkostenbeitrag -
Land OÖ -

16.000
5.000

20.140,72
10.360,00

4.140,72
5.360,00

Abrechnung 2022/2023 
Transportkostenbeitrag für 202
bereits zur Gänze überwiesen

2/9200+83311 Kommunalsteuer Inkoba 50.000 68.438,54 18.438,54 Erhöhte Einnahmen aufgrund
günstiger Wirtschaftslage

2/9400+8600 Finanzzuweisung nach § 6 KIG 
2023 

0,00 11.831,00 11.831,00 Kompensation zu 1/5191/7220 -
Impfkostenersätze

(SA7) um 

RA 2023 VeränderungVeränderung
20232023

4.257.4454.257.445 4.4.227.361,96227.361,96 --30.082,6430.082,64

20212021 RARA 20222022
3.975.3663.975.366 3.710.3263.710.326

245.369245.369 232.238

2019 RARA 20202020 RA

19.635.15819.635.158 19.080.52019.080.520

0,00 90.385

31.12. RA 20192019 RA
VerbändeVerbände 1.308.9351.308.935

WesentlicheWesentliche AbweichungenAbweichungen zum

Operativer Haushalt Operativer Haushalt - EinnahmenEinnahmen

HöchsteHöchste Abweichungen:Abweichungen:
Haushaltsst.Haushaltsst. BezeichnungBezeichnung
2/2320+86102/2320+8610 Landesbeitrag

2/2400+86122/2400+8612

2/2407+86132/2407+8613
2/9200+833112/9200+83311



Operativer Haushalt - Ausgaben

Höchste Abweichungen:
Haushaltsstelle Bezeichnung VA Ausgaben Abweichung Begründung
1/9810/79509 Rücklagenzuführung 0 137.118,93 137.118,93 Überschuss lfd. Geschäfts-

tätigkeit (HAF 1-Mittel)
1/9120+7950 Rücklagenzuführung 0 20.454,00 20.454,00 Restl. Überschüsse als RÜ

1/+600000 Stromkosten 39.600 31.217,42 -8.382,58
Strompreiserhöhung nicht zur

Gänze schlagend

1/+600200
Gemeindegebäude 
Heizkosten 97.400 80.753,23 -16.646,77

Heizkostenabrechnung. 
börsenorientiert günstiger

MVAG 2224 
1/0100+6140
1/1630+6180
1/8460+6140

Instandhaltung 
Amtsgebäude 
Feuerwehr
Wohnung, alter KG

6.000
6.000
4.000

208,71
2.491,01

0,00

-5.791,29
-3.508,99
-4.000,00

geringere Schäden an 
Gemeindegebäuden,

1/6120/61110
1/6330/6120

Instandhaltung Straßen 
Wildbach

12.000
9.000

7.870,50
4.479,72

4.129,50
4.520,28

weniger Ausgaben für Straßen,
Bachräumung

1/8500+6120 WVA- Instandhaltung 39.000 47.801,41 8.801,41
Zusätzliche Kosten für 

Wasserrohrbrüche

1/8510/6180 Kanalinstandhaltung 16.800 20.870,03 4.070,03
Notwendige Kanalspülungen 

aufgrund Starkregenereignisse

1/8510+6184 Kanalstränge 37.000 4.048,72 -32.951,28
Zonenbefahrungen Kanalstränge

erst 2024,

346,605 Annuitäten 292.600 281.775,75 -10.824,25
Zinserhöhung erst ab 03/2023

schlagend

080,510 Pensionsbeiträge 71.500 56.664,96 -14.835,04
geringer ausgefallen als im VA-

Erlass angekündigt

1/0310-7287
Flächenwidmungsplan
ÖEK-Überarbeitung. 8.000 14.372,22 6.372,22

Erhöhter Aufwand für 
Überarbeitung FläWi und OEK

1/5191-7220
Corona-Virus
Rückersatz von Erträgen 0 11.831,00 11.831,00

Impfkostenrückforderung nicht
veranschlagbar, wurde vom Bund 
über §6 KIG-Mittel wieder rücker-

stattet Kto. 2/940/860

1/6390-7520
Gemeindebeitrag 
Wasserverband Perg 7.800 3.900,00 -3.900,00

geringere Betreuungsmaß-
nahmen durch den WV Perg

1/7820-7520
Wirtschaftspol. Beitrag 
INKOBA 25.000 33.594,81 8.594,81

Erhöhte Gemeindeumlage 
aufgrund erhöhter Einnahmen

1/8141-7281 Straßenreinigung 11.000 3.422,63 -7.577,37
Aufgrund geringerem Schnee-

fall nur einmal Straßen gekehrt

1/8500-4130
Wasserbezug 2023
1,08 / m3 101.700 87.411,06 -14.288,94

geringerer Wasserverbrauch im 
Gemeindegebiet 2023

1/8510-7202
Abwasserbeseitigung
Betriebskosten RHV 155.600 178.399,74 22.799,74

RHV - Erhöhter Personal- und 
Betriebskostenaufwand

Wesentliche Abweichungen der laufenden Einzahlungen und Auszahlungen gegenüber den Vorjahren:

2019 2020 2021 2022 2023
+

günstiger
ungünstiger 

zu 2022
Einzahlungen

Ertragsanteile (KZ 11) 1.283.491 1.185.659 1.405.124 1.624.765 1.608.397 -16.368
Strukturhilfe/Strukturfonds 105.232 111.378 107.022 107.711 121.565 13.854
Finanzausgleich 25.671 35.242 11.037 51.222 40.185 -11.037
Gemeindeabgaben (U 920) 444.971 405.770 477.558 502.864 531.286 28.422
Benützungsgebühren (KZ 12) 606.133 676.368 728.565 733.750 751.572 17.822
Sonstige Leistungen (KZ 13)
(ohne Vergütungen)

45.074 48.814 51.216 52.002 97.628 45.626

Summe: 3.150.633 78.319
Gemeindepaket/Sonder-BZ 18.033 61.000 0 62.300 50.100 -12.200

Summe: 3.200.733 66.119

RÜRÜ
nichtnicht zurzur

schlagendschlagend
Heizkostenabrechnung. Heizkostenabrechnung. 

börsenorientiert günstigergünstiger

geringere Schäden an an 
Gemeindegebäuden,Gemeindegebäuden,

wenigerweniger AusgabenAusgaben für Straßen,
BachräumungBachräumung

8.801,41
ZusätzlicheZusätzliche KostenKosten

WasserrohrbrücheWasserrohrbrüche

4.070,034.070,03
NotwendigeNotwendige Kanalspülungen Kanalspülungen 

aufgrund StarkregenereignisseStarkregenereignisse

-32.951,2832.951,28
ZonenbefahrungenZonenbefahrungen

281.775,75 --10.824,2510.824,25
ZinserhöhungZinserhöhung

56.664,9656.664,96 -14.835,0414.835,04
geringergeringer

8.0008.000 14.372,2214.372,22 6.372,22

00 11.831,0011.831,00 11.831,00

PergPerg 7.800 3.900,003.900,00
Beitrag Beitrag 

25.000 33.594,81

StraßenreinigungStraßenreinigung 11.000
Wasserbezug 2023
1,081,08 / m3 101.700101.700

7202
AbwasserbeseitigungAbwasserbeseitigung
BetriebskostenBetriebskosten RHV

WesentlicheWesentliche AbweichungenAbweichungen der

Einzahlungen
ErtragsanteileErtragsanteile
Strukturhilfe/StrukturfondsStrukturhilfe/Strukturfonds
FinanzausgleichFinanzausgleich
GemeindeabgabenGemeindeabgaben



Auszahlungen
Sozialhilfeverbandsumlage 359.424 383.688 421.805 405.444 444.672 39.228
Krankenanstaltenbeitrag
abzgl. Rückzlg.

321.202 334.633 349.699 384.648 478.412 93.764

Landesumlage 65.595 60.070 72.875 82.116 83.176 1.060
Personalkosten einschl. KG -
davon Kinderbetreuung

691.959
357835

689.206
354.876

807.385
300.462

764.052
408.116

842.066
471.120

78.014
63.004

Instandhaltungen: (2022:
Sanierung Schäden Kategorie 4 und 5)

99.977 93.637 115.266 242.698 338.312 95.614

Verbandskosten WVA,RHV,BAV,WP 257.753 288.716 358.243 382.392 464.448 82.056
Summe: 2.651.086 389.736

Zusammengefasst zeigt sich, dass gegenüber 2022 die unvermeidlichen Ausgaben um 389.736 Euro gestiegen sind, 
die Einnahmen aus Ertragsanteilen, Steuern und Gebühren allerdings nur um 66.199 Euro.

Ergebnis der betrieblichen Einrichtungen:
Überschüsse / Abgänge

Bereich
2019 2020 2021 2022 2023 +/-

zu 2022
Kindergarten - 93.981 - 81.761 - 120.793 - 141.957 -196.822 54.865
Krabbelstube - 35.155 - 38.893 - 37.401 - 43.108 --44.234 1.126
Wasserversorgung + 57 + 12.475 + 34.467 + 1.523 -22.289 23.812
Abwasserentsorgung + 258 + 80.212 + 35.522 - 39.671* -100.318* 60.647
Abfallentsorgung + 673 + 5.014 + 14.376 + 11.630 + 10.967 663
Freibad - 24.805 - 69.832 - 28.711 - 30.603 -34.420 3.817

Summe: - 152.953 - 92.785 - 102.540 - 242.186 -387.116 144.930
*Der Abgang 2022 bei der Abwasserentsorgung entstand aufgrund der Kosten für die Sanierung der Schadensfälle der Klasse 
4 und 5 laut 10-jährig durchzuführender Zonenbefahrung (GR-Beschluss v. 16.9.2021).

Zum investiven Haushalt:

Von den ursprünglich geplanten investiven Vorhaben konnte nur das vorrangige Projekt Feuerwehr
Anschaffung RLF- sowie die Gehwegerrichtung in Groißing durchgeführt werden.

- FREIBADANIERUNG mit veranschlagten Einnahmen und Ausgaben von 105.600
- STRASSENBELEUCHTUNG UMRÜSTUNG LED mit veranschlagten Einnahmen und Ausgaben von 330.000

(Abwicklung vereinnahmten KIG-Mittel des Bundes und Landes über Pseudovorhaben 59450)
- EISENBAHNKREUZUNGSVERORDNUNG mit veranschlagten Einnahmen und Ausgaben von 199.300
- GÜTERWEGINSTANDSETZUNG mit veranschlagten Einnahmen und Ausgaben von 50.000

wurden zur Gänze nicht ausgeführt worden sind, bzw. keine Kosten angefallen sind

und auch beim Projekt GEH und RADWEGE wurden anstelle von 98.000 nur Kosten von 64.145,82 somit um
26.906,08 weniger verbaut worden.

Somit scheinen im Rechnungsabschluss 2023 tatsächlich die in der beiliegenden Finanzdarstellung erfassten 
Projekte auf.

Im operativen Haushalt scheinen folgende Sonstige Investitionen auf: 
2999999:

Ausgaben: 11.300,26
1/0100/0420 0,00 Amtsausstattung Gemeindeamt
1/010/0421 1.844,70 Betriebsausstattung Gemeindeamt
1/163/0420 1.128,90 Betriebsausstattung Feuerwehr
1/211/042 4.163,33 Betriebsausstattung Volksschule
1/211/042 4.163,33 Betriebsausstattung Turnsaal
1/617/042 0,00 Betriebsausstattung Bauhof

Einnahmen: 11.300,26 Mittel aus Geldfluss operativer Gebarung

78.01478.014
63.00463.004
95.61495.614

82.05682.056
2.651.086 389.736389.736

389.736389.736 EuroEuro gestiegengestiegen sind, 
die Einnahmen aus Ertragsanteilen, Steuern und Gebühren allerdings nur um 66.199 Euro.die Einnahmen aus Ertragsanteilen, Steuern und Gebühren allerdings nur um 66.199 Euro.

20222022 20232023

120.793120.793 - 141.957141.957 -196.822
37.40137.401 - 43.10843.108 --44.234

+ 34.46734.467 + 1.523
+ 35.522 - 39.671*39.671*
++ 14.376 ++ 11.63011.630

69.83269.832 - 28.711 - 30.603
92.78592.785 -- 102.540102.540 - 242.186

entstandentstand aufgrundaufgrund derder KostenKosten für die
jährig durchzuführender Zonenbefahrung jährig durchzuführender Zonenbefahrung (GR(GR--Beschluss v. 16.9.2021).Beschluss v. 16.9.2021).

geplantengeplanten investiveninvestiven Vorhaben konntekonnte
diedie GehwegerrichtungGehwegerrichtung in Groißing 

FREIBADANIERUNG mitmit veranschlagtenveranschlagten Einnahmen
STRASSENBELEUCHTUNG UMRÜSTUNGUMRÜSTUNG
(Abwicklung vereinnahmten KIG(Abwicklung vereinnahmten KIG-Mittel des Bundes und Landes über Pseudovorhaben 59450)Mittel des Bundes und Landes über Pseudovorhaben 59450)
EISENBAHNKREUZUNGSVERORDNUNGEISENBAHNKREUZUNGSVERORDNUNG
GÜTERWEGINSTANDSETZUNGGÜTERWEGINSTANDSETZUNG mit

wurden zurzur GänzeGänze nichtnicht ausgeführtausgeführt

und auch beimbeim ProjektProjekt GEHGEH undund
26.906,0826.906,08 wenigerweniger verbaut

SomitSomit scheinen im RechnungsabschlussRechnungsabschluss
Projekte auf.Projekte auf.

ImIm operativenoperativen
2999999:2999999:

Ausgaben:



Aufgrund der Verschiebung der Projekte haben sich die Rücklagen von 590.715,53 auf erhöht. 
Der hohe Rücklagenstand ist entstanden, weil

- neben Anschluss- und Infrastrukturkostenbeiträgen 78.162,41 Euro
- die angesparten Rücklagen aus Mitteln der GemeindefinanzierungNEU für ÖBB uns sonstige investive 

Projekte mit 132.300 Euro,
- insbesondere aber die Mittel für die Freibadsanierung mit 62.300 Euro,
- bereits 2023 eingelangt KIG-Mittel für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung mit 170.746,36 Euro
- und nunmehr die Rücklage aus dem Überschuss der lfd. Geschäftstätigkeit 2023 mit 137.118,93 Euro

tatsächlich vorhanden sind.

Letztere ersetzen allerdings die Härteausgleich 2 für 2024 und ev. 2025. Das bedeutet, dass diese 
nicht an das Land zurückbezahlt werden müssen, allerdings von den erwarteten Ansparmitteln in Abzug kommen. 
Verwendet werden dürfen sie allerdings erst wenn der Rechnungsabschluss 2023 geprüft ist.

Zusätzlich zum Beschluss über den Rechnungsabschluss 2023 sind vorher notwendig:

Eigener GR-Beschluss für Sonder-BZ Verwendung 2023 Freibadsanierung

der 2021 verwendeten Mittel aus dem 
- Entlastungspaket 2019- -8.074,62 für die Verwendung zur 

Finanzierung von Anschaffungen im investiven Haushalt (Prüfungsbericht der BH Perg zum RA 
2021 v. 21.8.2022 Amtsausstattung).

EuroEuro

bedeutet, dass diese diese 
in Abzug kommen. kommen. 

ZusätzlichZusätzlich zumzum



Abänderungen des ersten Entwurfes aufgrund Ergebnis Prüfungsausschusssitzung und Prüfbericht der BH 
Perg zum RA 2022

Die im Prüfungsbericht vom 11.03.2024 angefragte Abrechnung der Rückerstattung der Impfkostenersätze 
erfolgte insofern, dass 2022 der Gemeinde ein Betrag von EUR 11.831,00 überwiesen wurde, bei der 
Abrechnung der Ertragsanteile für den Monat Dezember gemäß Erlass BHPEGem-2012-110199/478-RP der 
BH Perg vom 21.12.2023 in Abzug gebracht wurde und mit Erlass IKD-2022-760428/76 Pr vom 04.12.2023 
als Mittelzuweisung gemäß § 6 Kommunalinvestitionsgesetz 2023 der Gemeinde wieder ausbezahlt. 
Verbucht unter Kto. 2/9400/8600. Im ersten Entwurf zum RA 2023 unter Kto. 2/9410/8602. 

Weiteres musste laut Prüfbericht der BH Perg BHPEGem-2013-111793/44-PH vom 17.03.2024, Seite 5 der 
als Rücklage verbuchte Landesbeitrag für den Straßenbau aus 2022 vom Haushaltskonto 6/612620/307110 
(RÜ aus IB) auf das Konto 6/612620/301000 (LB) umgebucht werden, ebenso vermögenstechnisch. 

In Absprache mit der IKD wurden zudem die KIG-Mittel für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED, welche 
ursprünglich beim Straßenbeleuchtungsvorhaben 18160 vereinnahmt und einer Rücklage zugeführt wurden, 

-Mittel (2021-2023) abgewickelt, 
da das Vorhaben 2023 nicht ausgeführt worden ist. Es hätte dadurch eine Verzerrung des Nettoergebnisses sowie 
des Nettovermögensergebnisses ergeben. Zudem schienen im Investitionsnachweis durch die Rücklagenzuführung 

Nettoergebnis im EHH nunmehr - statt - ,
Änderung Nettovermögensstand: -Entwurf.
Kumuliertes Nettoergebnis zum 01.01.2024 nunmehr statt bisher 

Dies ergibt aber keine Veränderungen beim Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit mit + 137.118,93
bzw. 15.331,56 nach Berücksichtigung der Rücklagenbewegungen
und auch keine Änderung des Ergebnisses des Finanzhaushaltes mit 58.189,62

, Seite 5 der 
als Rücklage verbuchte Landesbeitrag für den Straßenbau aus 2022 vom Haushaltskonto 6/612620/307110 als Rücklage verbuchte Landesbeitrag für den Straßenbau aus 2022 vom Haushaltskonto 6/612620/307110 

, ebenso vermögenstechnisch, ebenso vermögenstechnisch. 

Mittel für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED, welche Mittel für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED, welche 
18160 vereinnahmt und einer Rücklage zugeführt wurden, 18160 vereinnahmt und einer Rücklage zugeführt wurden, 

-Mittel (2021Mittel (2021--2023) abgewickelt, 2023) abgewickelt, 
da das Vorhaben 2023 nicht ausgeführt worden ist. Es hätte dadurch eine Verzerrung des Nettda das Vorhaben 2023 nicht ausgeführt worden ist. Es hätte dadurch eine Verzerrung des Nettoergebnisses sowie oergebnisses sowie 

Zudem schienen im Investitionsnachweis duZudem schienen im Investitionsnachweis durch die Rücklagenzuführung rch die Rücklagenzuführung 

--Entwurf.Entwurf.
statt bisher statt bisher 

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit mit + 137.118,93Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit mit + 137.118,93
bzw. 15.331,56 nach Berücksichtigung der Rücklagenbewegungenbzw. 15.331,56 nach Berücksichtigung der Rücklagenbewegungen

Ergebnisses des Finanzhaushaltes mit Ergebnisses des Finanzhaushaltes mit 58.189,62











Lagebericht zum Rechnungsabschluss 2023

gemäß § 49 Oö. Gemeindehaushaltsordnung (Oö. GHO)

Als Stichtag für die Erstellung des Rechnungsabschlusses 2023 wurde der 26. März 2024 von der 
Bürgermeisterin gewählt.

1. Entwicklung der liquiden Mittel (inkl. allfälliger Kassenkredite), wobei die 
Zahlungsmittelreserven gesondert anzuführen sind.

Liquide Mittel

Die Gemeinde Arbing konnte somit im abgelaufenen Haushaltsjahr die Summe der liquiden 
Mittel (SA7) um 25.450,35 Euro erhöhen.
(FinHH Anl.1b int.Vergüt.enthalten)

Die Gründe für die Verringerung/Erhöhung der liquiden Mittel liegen:
Erhöhung der Haushaltsrücklagen (Zusätzliche Kommunalsteuer-Einnahmen, Kostenansparungen)
Wichtigste Abweichungen bei den Ausgaben
Wichtigste Abweichungen bei den Einnahmen (siehe Seiten 7-8 Lagebericht).

Bedarf an Kassenkrediten

Die maximale Höhe des Kassenkredits wurde vom Gemeinderat für das Haushaltsjahr 2023 mit 500.000
Euro festgesetzt und ein Kassenkreditvertrag mit einem Rahmen von 500.000 Euro abgeschlossen.

Zum 31.12.2023 war der Kassenkredit mit einem Betrag von 0,00 Euro belastet.

Voranschlag 2023 inkl. 
Nachtragsvoranschläge

Rechnungsabschluss 
2023

Saldo 5 (Geldfluss aus der 
voranschlagswirksamen 
Gebarung)

-551.100,00        58.189,62

Saldo 6 (Geldfluss aus der nicht 
voranschlagswirksamen 
Gebarung)

-32.739,27

Saldo 7 
(Veränderung an liquiden 
Mitteln)

25.450,35

2024 von der 

allfälliger Kassenkredite), wobei die allfälliger Kassenkredite), wobei die 

Gemeinde Arbing konnte somit im Gemeinde Arbing konnte somit im abgelaufenen abgelaufenen 
25.450,3525.450,35 EuroEuro erhöhen.

FinHH Anl.1b int.Vergüt.enthalten)FinHH Anl.1b int.Vergüt.enthalten)

VerringVerringerungerung/Erhöhung/Erhöhung der liquiden Mittel lieg
HaushaltsrüHaushaltsrücklagencklagen (Zusätzliche Komm

Wichtigste Abweichungen bei den AusgabenWichtigste Abweichungen bei den Ausgaben
Wichtigste Abweichungen bei den EinnahmenWichtigste Abweichungen bei den Einnahmen

Bedarf an KassenkreditenBedarf an Kassenkrediten

Die maximale Höhe des Kassenkredits wurde vom Gemeinderat für das Die maximale Höhe des Kassenkredits wurde vom Gemeinderat für das 
EuroEuro festgesetzt und ein festgesetzt und ein 

Zum 31.12.202Zum 31.12.2023 war der Kassenkredit mit einem Betrag von 

inkl. 
NachtragsvoranschlägeNachtragsvoranschläge

RRechnungsabschluss echnungsabschluss 
2023

551.100,00551.100,00        58.189,6258.189,62



Zahlungsmittelreserven und Rücklagen

Im Rechnungsabschluss (Anlage 6b) sind folgende Rücklagen und Zahlungsmittelreserven dargestellt:

Rücklagenstand 31.12.2023 Zahlungsmittelreserve 31.12.2023
gesetzlich 
zweckgebundene 
Haushaltsrücklagen

78.162,41 78.162,41

allgemeine 
Haushaltsrücklagen

587.158,62 499.293,23

Summe 665.321,03 577.455,64

Differenz zwischen 
Rücklagen und 
Zahlungsmittelreserv
en

                                        Differenz: 87.865,39 

Verwendung zur Abdeckung:
- kurzfristiger Verbindlichkeiten (mit Fälligkeit 1/2024) 
- abzüglich kurzfristiger Forderungen (Rest + Fälligkeit 1/2024)
  sowie den 2024 fälligen 
- Resten der voranschlagsunwirksamen Gebarung sowie Buchungen für 
- Ausweisung Sonder-BZ auf Zahlungsmittelreservekonto erst 2024
durchführbar.

Zahlungsmittelreserven in der Höhe von 0,00 Euro sind als inneres Darlehen verwendet:
Davon als inneres Darlehen zur Reduktion des Kassenkredits: 0,00 Euro

2. Die Entwicklung des Ergebnisses der laufenden Geschäftstätigkeit, sowie Entwicklung des
nachhaltigen Haushaltsgleichgewichts

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Ergebnis der laufenden 
Geschäftstätigkeit

RA 2021 RA 2022 VA 2023
RA 2023

Einzahlungen: 3.473.296,04 3.889.044,820 4.072.400,00 4.152.637,61
Auszahlungen: 3.500.226,61 3.863.459,050 4.086.900,00 4.015.518,68
Saldo: -26.930,57 25.585,770 -14.500,00 137.118,93
Ergebnis lfd. Geschäftstätigkeit nach Berücksichtigung der Rücklagen-
bewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit 15.331,56

(keine Veränderung zu 1. VA-Entwurf)

Positiver Saldo: 

Das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit im Rechnungsabschluss ist positiv. 
Dieses wurde wie folgt in Anspruch genommen: 

Zuführung des Betrages von EUR 137.118,93 zur Härteausgleichsfond 1 - Mittelrücklage.

Hinweis: 
Durch die Umstellung auf die VRV 2015 per 01.01.2020 ergibt sich die Situation, dass alle Einnahmen- und 
Ausgabenreste bereits 2020 abgewickelt wurden, somit daraus keine Bereinigung des Ergebnisses erfolgt.

(mit Fälligkeit 1/202(mit Fälligkeit 1/20244) ) 
(Rest + Fälligkeit 1/2021/20244)

voranschlagsunwirksamen Gebarungvoranschlagsunwirksamen Gebarung sowie Buchungen für sowie Buchungen für 
BZ auf Zahlungsmittelreservekonto erst 202BZ auf Zahlungsmittelreservekonto erst 202

sind sind als inneres Darlehenals inneres Darlehen verwendet:verwendet:
des Kassenkredits: des Kassenkredits: 0,00 EuroEuro

es der laufenden Geschäftstätigkeitder laufenden Geschäftstätigkeit
HaushaltsgleichgewichtHaushaltsgleichgewichts

der laufenden Geschäftstätigkeitder laufenden Geschäftstätigkeit

RA 202RA 2021 RA 202

3.473.296,043.473.296,04 3.889.044,82
3.500.226,613.500.226,61

-26.930,5726.930,57
Ergebnis lfd. Geschäftstätigkeit nach Berücksichtigung der RücklagenErgebnis lfd. Geschäftstätigkeit nach Berücksichtigung der Rücklagen
bewegungen aus der lfd. Gesbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit

(keine Veränderung zu 1. VA(keine Veränderung zu 1. VA--Entwurf)Entwurf)

Positiver Saldo: Positiver Saldo: 

Das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit im RechnungsabscDas Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit im Rechnungsabsc
DDieses wurde wie folgt in Anspruch genommen: ieses wurde wie folgt in Anspruch genommen: 

Zuführung des Betrages von EUR Zuführung des Betrages von EUR 

Hinweis: Hinweis: 
Durch die Umstellung auf die VRV 2015 per 01.01.2020 ergibt sich die Situation, dass Durch die Umstellung auf die VRV 2015 per 01.01.2020 ergibt sich die Situation, dass 



Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht

Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird nicht erreicht.

Geplante Gegenmaßnahmen:
Verjüngung des Personals bereits 2021/2022 durchgeführt

Die Liquidität im Finanzierungshaushalt war jederzeit gegeben.
(SA07 Anlage 1b, Endbestand liquider Mittel 623.966,04)

Ein positives Nettovermögen der Gemeinde ist für 2023 ebenfalls gegeben: 4.227.361,96 Euro.
(Anlage 1d -22.008,02)

3. Entwicklung des Nettoergebnisses vor Entnahme von bzw. Zuweisungen an Haushaltsrücklagen
(Anlage 1a)

Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflusst. 
Diese betreffen insbesondere die Abschreibungen, (644.868,62 Euro -MVAG 2226) Erträge aus der 
Auflösung von Investitionszuschüssen (490.288,59 Euro -MVAG 2127) und die Dotierung von 
Rückstellungen mit 4.273,94 Euro (MVAG 2214) bzw. Auflösung von Rückstellungen bei 38.775,79 Euro 
(MVAG 2117) (Anlage 6q).

RA 

2019*
RA 2020 RA 2021 RA 2022 VA 2023 RA 2023

Summe Erträge 
(MVAG-Code 21) 3.702.466,50 4,059.872,34 4,588.762,58 4.683.500 4.726.104,00

Summe Aufwände 
(MVAG-Code 22)

3.622.498,64 4,058.985,65 4,406.017,30 5.136.500 4.748.112,02

Nettoergebnis 
(SA 0)

Kame
ra-

listik
79.967,86 886,69 -182.745,28 -453.000 -22.008,02

Entnahme von 
Haushaltsrücklagen 
(MVAG-Code 230)

81.629,43 244.550,85 14.683,93 544.100 295.318,87

Zuweisung von 
Haushaltsrücklagen 
(MVAG-Code 240)

71.212,75 265.873,88 138.138,89 0 369.924,37

Nettoergebnis 
(SA 00)

90.384,54 -20.436,34 59.290,32 91.100 -96.613,52

*Aufgrund der Systemumstellung ab dem Jahr 2020 können Werte für 2019 nicht eingetragen werden.

Summen: Anlage 1a 

4. Entwicklung des Nettovermögens

Kumuliertes Nettoergebnis    (Anlage 1c D.II.1)

Das kumulierte Nettoergebnis betrug mit 01.01.2023 129.238,52 Euro.

Das Nettovermögen (Position C) wurde durch das im abgelaufenen Haushaltsjahr im Ergebnishaushalt 
ausgewiesene Nettoergebnis (SA00) um 96.613,52 Euro verbessert/verschlechtert.
(Ergebnishaushalt Anlage 1a)

Dadurch ergibt sich für das Haushaltsjahr 2024 ein Anfangswert für das kumulierte Nettoergebnis von 
32.625,00 Euro. (Vermögenhaushalt Anlage 1c C.II.1 Endbestand 31.12.2023)

227.361,96 Euro.

vor Entnahme von bzw. Zuweisungen an Haushaltsrücklagenvor Entnahme von bzw. Zuweisungen an Haushaltsrücklagen

Erträge und Aufwendungen beeinflusst. Erträge und Aufwendungen beeinflusst. 
Euro -MVAG 2226) MVAG 2226) Erträge aus der 

MVAG 2127) MVAG 2127) und die Dotierung und die Dotierung 
Auflösung von Auflösung von RückstellungenRückstellungen bei

RA 2021RA 2021 RA 2022A 2022 V

4,059.872,344,059.872,34 4,588.762,58

3.622.498,643.622.498,64 4,058.985,654,058.985,65 4,406.017,304,406.017,30

79.967,8679.967,86 886,69886,69

81.629,4381.629,43 244.550,85

Haushaltsrücklagen Haushaltsrücklagen 
Code 240)Code 240)

71.212,7571.212,75

Nettoergebnis 
(SA 00)(SA 00)

90.384,54

*Aufgrund der Systemumstellung ab dem Jahr 2020 können *Aufgrund der Systemumstellung ab dem Jahr 2020 können 

Summen: Anlage 1a Anlage 1a 

4.4. Entwicklung des NettovermögenEntwicklung des Nettovermögen

Kumuliertes NettoergebnisKumuliertes Nettoergebnis

Das Das kumulierte Nettoergebnis betrug mit 01.01.202kumulierte Nettoergebnis betrug mit 01.01.202

Das Das Nettovermögen (Position C)Nettovermögen (Position C)
ausgewiesene Nettoergebnis ausgewiesene Nettoergebnis 



Haushaltsrücklagen

Stand an Haushaltsrücklagen am 01.01.2023 590.715,53 Euro

Im Ergebnishaushalt wurden folgende Haushaltsrücklagen dotiert:
allgemeine Haushaltsrücklage         369.924,37 Euro
gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklage für 0,00 Euro

Im Ergebnishaushalt wurden folgende Haushaltsrücklagen zur Finanzierung investiver Einzelvorhaben 
entnommen:

allgemeine Haushaltsrücklage 154.789,68 Euro (überwiegend für RLF)
gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklage von 27.609,41 Euro für Gehwegerrichtung und 
57.116,55 Euro für Wasserleitung, sowie 55.803,23 Euro für Errichtung/Instandhaltung 
Abwasserbeseitigung.

Im Ergebnishaushalt mussten keine Haushaltsrücklagen zur Stärkung des Ergebnisses der laufenden 
Geschäftstätigkeit entnommen werden, sondern konnten als Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit 
137.118,93 Euro der allgemeinen Haushaltsrücklage (HAF 1 Mittel) zugeführt werden. Weiters mussten 
die bereits eingelangten KIG-Mittel für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED auf ein 
Rücklagenkonto gebucht werden, da dieses Projekt erst 2024 ausgeführt wird. 

Bei den restlichen 41.605,08 Euro Zuführungen handelt es sich um die 2023 gewährte Sonder-BZ, welche 
für Schul- und Sportprojekte 2024 verwendet werden sollen.

Somit verblieben Haushaltsrücklagen in der Höhe von 665.321,03 Euro.
(keine Veränderung zu 1. VA-Entwurf

Bei den allgemeinen Rücklagen enthalten sind für die Sanierung des Freibades vorgesehenen Sonder-BZ-
Mittel in der Höhe von Euro 62.300,00 aus dem Jahre 2022.

Bei den zweckgewidmeten Rücklagen werden diese 2024 für die Restarbeiten der 2022 in Auftrag 
gegebenen Straßensanierungen, für die Anbindung der Hochbehälter (WVA) an das Leitsystem und 
insbesondere beim Kanal für die Sanierung der Schäden (Klasse 4) aufgrund der durchgeführten 
Zonenbefahrungen entsprechend der Vorgabe der Wasserrechtsbehörde benötigt. (Anlage 6b)

5. Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

Neuaufnahme von langfristigen Finanzschulden

Es wurden im abgelaufenen Haushaltsjahr keine zusätzlichen Darlehen aufgenommen:

Investives Einzelvorhaben Darlehenshöhe
--- 0,00

Tilgung von langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

Die Finanzschulden und Verbindlichkeiten aus Darlehen und Finanzierungsleasing wurden plangemäß
getilgt.

In nachstehender Tabelle sind die summierten Auszahlungen für Finanzschulden und Verbindlichkeiten 
(inkl. Leasing) dargestellt. 

RA 2019 RA 2020 RA 2021 VA 2022 RA 2022 RA 2023
Gesamtsumme:   251.489   245.369   232.238    223.200 290.872,79 281.775,75

Es wurden im abgelaufenen Haushaltsjahr 2023 keine vorzeitigen Tilgungen (=Sondertilgungen)
vorgenommen.

zur Finanzierung investiver Einzelvorhaben zur Finanzierung investiver Einzelvorhaben 

errichtung und 
für Errichtung/Instandhaltung für Errichtung/Instandhaltung 

ErgebnissesErgebnisses der laufenden der laufenden 
, sondern konnten als Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit , sondern konnten als Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit 

zugeführt werden. zugeführt werden. Weiters mussten Weiters mussten 
Mittel für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED auf ein Mittel für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED auf ein 

Rücklagenkonto gebucht werden, da dieses Projekt erst 2024 ausgeführt wird. Rücklagenkonto gebucht werden, da dieses Projekt erst 2024 ausgeführt wird. 

handelt es sich um die 202handelt es sich um die 20233 gewährte Sondergewährte Sonder
en.

Haushaltsrücklagen in der Höhe von Haushaltsrücklagen in der Höhe von 665.321,03665.321,03 EuroEuro..

enthalten sindenthalten sind für die Sanierung des Freibades vorgesehenen Sonderfür die Sanierung des Freibades vorgesehenen Sonder
62.300,00 aus dem Jahre 2022.62.300,00 aus dem Jahre 2022.

Bei den zweckgewidmeten Rücklagen werden diese 202Bei den zweckgewidmeten Rücklagen werden diese 20244 für die Restarbeiten der 202für die Restarbeiten der 202
gegebenen Straßensanierungen, für die Anbindung der Hochbehälter gegebenen Straßensanierungen, für die Anbindung der Hochbehälter 
insbesondere beim Kanal für die Sanierung der Schäden (Klasse 4) aufgrund der durchgeführten insbesondere beim Kanal für die Sanierung der Schäden (Klasse 4) aufgrund der durchgeführten 

entsprechendentsprechend der Vorgabe der Wasserrechtsbehördeder Vorgabe der Wasserrechtsbehörde

der der langfristigelangfristigenn Finanzschulden und 

Neuaufnahme von langfristigen FinanzschuldenNeuaufnahme von langfristigen Finanzschulden

wurden im abgelaufenen Haushaltsjahr wurden im abgelaufenen Haushaltsjahr 

Investives EinzelvorhabenInvestives Einzelvorhaben Darlehen

Tilgung von Tilgung von langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeitenlangfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

Die FinanzschuldenDie Finanzschulden
getilgt.getilgt.

In nachstehender Tabelle sind die summierten Auszahlungen für In nachstehender Tabelle sind die summierten Auszahlungen für 
(inkl. Leasing)(inkl. Leasing)



6. Die eingetretenen und die voraussichtlichen Auswirkungen aus investiven Einzelvorhaben 
(Erträge, Betriebskosten, Personalaufwand, Finanzierungskosten udgl.)

Die Auswirkungen aus begonnenen und abgeschlossenen investiven Einzelvorhaben auf das Haushaltsjahr
2023 werden in folgender Tabelle zusammengefasst dargestellt:

Ergebnishaushalt Finanzierungshaushalt

Investives Einzelvorhaben
jährl. 

Erträge
jährl. 

Aufwände
jährl. 

Einnahmen
jährl. 

Ausgaben
Straßensanierung KAT-Schäden 
Oberflächenentwässerung -

Jährliche Einsparung Kanalräumung 

OÖ. Eisenbahn-
kreuzungsverordnung

Maßnahme nicht ausgeführt 

Summe 0 0 0 0

(Nach Möglichkeit sind die investiven Einzelvorhaben aus dem Vorbericht zum VA(NVA) 2023 zu übernehmen.)

7. Beschreibung wesentlicher finanzieller Auswirkungen, welche weder im aktuell zu 
erstellenden Rechnungsabschluss noch im geltenden Gemeindevoranschlag und im 
mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan enthalten sind

Sämtliche finanziellen Auswirkungen sind in den Rechenwerken der Gemeinde enthalten.

8. Beschreibung allfälliger Auswirkungen der Ergebnisse des abgelaufenen Haushaltsjahres 2023
auf das laufende Haushaltsjahr 2024 bzw. den mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan 
verbunden mit dem Vorschlag entsprechender Maßnahmen

Im Voranschlag 2024 bzw. mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan 2024-2028 sind folgende Auswirkungen 
aus den im vergangenen Haushaltsjahr 2023 getroffenen Entscheidungen bereits enthalten:

Für folgende Vorhaben welche 2023 oder in Vorjahren beschlossen wurden werden Rücklagen 
angespart bzw. müssen 2024 bzw. in Folgejahren Auszahlungen getätigt werden: 
Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED, Hochwasserrückhaltebecken, Volksschulsanierung, 
Amtsgebäudesanierung/Neubau, Straßenbaumaßnahmen, Instandhaltungen WVA und ABA,
Eisenbahnkreuzungsverordnung.

9. Beschreibung sich abzeichnender Entwicklungen (Verbesserungen, Belastungen), die sich in 
den folgenden Haushaltsjahren auf den Gemeindehaushalt auswirken können, wobei diese 
möglichst auch wertmäßig abzugrenzen sind zudem sind Möglichkeiten zur Abfederung 
allfälliger negativer Auswirkungen aufzulegen.

Eine kontinuierliche Verbesserung der Gemeindefinanzen ist nur durch Erhöhung der Einwohnerzahlen 
möglich, da hier mit Einnahmen aus den Bundesertragsanteilen zu rechnen ist, damit zusätzlich aber auch 
mit mehr Einnahmen aufgrund einer besseren Ausnutzung der vorhandenen Infrastruktur. Die Gemeinde ist 
zu 99 % durch die Ortwasserleitung erschlossen und 94 % der Bevölkerung sind an das Abwassernetz 
angeschlossen. 

In absehbarer Zeit ist die Volksschule zu sanieren und auch das Amtsgebäude muss von Grund auf saniert 
bzw. ein Neubau angedacht werden. Da derzeit weder ein konkreter Zeitplan noch von der 
Aufsichtsbehörde genehmigte Finanzierungspläne vorliegen, wurden diese Vorhaben mit ersten 
Kostenschätzungen in den MEFP aufgenommen.
In den nächsten 10 Jahren sollen 2 Hochwasser-Rückhaltebecken am Arbingerbach errichtet werden, 
diese sind ebenfalls im MEFP berücksichtigt.

0

Vorbericht zum VA(NVA) 2023 zu übernehmen.)zu übernehmen.)

Beschreibung wesentlicher finanzieller Auswirkungen, welche weder im aktuell zu Beschreibung wesentlicher finanzieller Auswirkungen, welche weder im aktuell zu 
erstellenden Rechnungsabschluss noch im geltenden Gemeindevoranschlag und im erstellenden Rechnungsabschluss noch im geltenden Gemeindevoranschlag und im 

enthalten sindenthalten sind

Auswirkungen sind in den Rechenwerken der Gemeinde enthalten.Auswirkungen sind in den Rechenwerken der Gemeinde enthalten.
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bzw. den bzw. den mittelfristigen Ergebnismittelfristigen Ergebnis

verbunden mit dem Vorschlag entsprechender Maßnahmenverbunden mit dem Vorschlag entsprechender Maßnahmen

mittelfristigen mittelfristigen ErgebnisErgebnis-- und Finanzund Finanzplan plan 
jahr 20220233 getroffenen Entscheidungen bereits enthalten:getroffenen Entscheidungen bereits enthalten:

welche 202welche 2023 oder in Vorjahren beschlossen wurden oder in Vorjahren beschlossen wurden 
angespart bzw. müssen 202angespart bzw. müssen 20244 bzw. in Folgejahren Auszahlungen getätigt werden: bzw. in Folgejahren Auszahlungen getätigt werden: 
Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED, Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED, Hochwasserrückhaltebecken, Volksschulsanierung, 
Amtsgebäudesanierung/Neubau, Straßenbaumaßnahmen, Instandhaltungen WVA und ABAAmtsgebäudesanierung/Neubau, Straßenbaumaßnahmen, Instandhaltungen WVA und ABA
Eisenbahnkreuzungsverordnung.

Beschreibung sich abzeichnender Entwicklungen (Verbesserungen, Belastungen), die sich in Beschreibung sich abzeichnender Entwicklungen (Verbesserungen, Belastungen), die sich in 
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möglichst auch wertmäßig abzugrenzen sind möglichst auch wertmäßig abzugrenzen sind 
allfälliger negativer Auswirkungen aufzulegen.allfälliger negativer Auswirkungen aufzulegen.

Eine kontinuierliche Verbesserung der Gemeindefinanzen ist nur durch Erhöhung der Einwohnerzahlen Eine kontinuierliche Verbesserung der Gemeindefinanzen ist nur durch Erhöhung der Einwohnerzahlen 
möglich, da hier mit Einnahmen aus den Bundesertragsanteilen zu rechnen ist, damit zusätzlich aber auch möglich, da hier mit Einnahmen aus den Bundesertragsanteilen zu rechnen ist, damit zusätzlich aber auch 
mit mehr Einnahmen aufgrund einer besseren Ausnutzung mit mehr Einnahmen aufgrund einer besseren Ausnutzung 
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In absehbarer ZeitIn absehbarer Zeit
bzw. ein Neubau angedacht werden. bzw. ein Neubau angedacht werden. 
Aufsichtsbehörde genehmigte Finanzierungspläne vorliegen, wurden diese Vorhaben mit ersten Aufsichtsbehörde genehmigte Finanzierungspläne vorliegen, wurden diese Vorhaben mit ersten 



10. Korrektur der Eröffnungsbilanz

Es wurde eine nachträgliche Korrektur der Eröffnungsbilanz wie folgt vorgenommen.
Nacherfassung von Vermögenswerten 1 -

Entlastungspaket 2019- -8.074,62 für die Verwendung zur Finanzierung von 
Anschaffungen im investiven Haushalt (Prüfungsbericht der BH Perg zum RA 2021 v. 21.8.2022 
Amtsausstattung Gegenbuchung zu RA 2022 +4.037,31).

11. Weiterführende Informationen

Änderungen zum 1. RA-Entwurf v. 01.03.2024
-Mittel (§ 2) als Gegenleistung zur 

Rückforderung des Impfkostenersatzes HHStelle 1/5191/7220 in gleiche Höhe richtig auf 
2/9400/8600 anstelle als FAG-Zuschuss auf 2/9410/8602 verbucht. (Prüfungsausschuss 11.03.2024)
Weiters wurde der 2022 vereinnahmte Landesbeitrag zum Straßenbau/-sanierung, welcher 2022 der 
zweckgebundenen Verkehrsrücklage zugeführt und 2023 rückgeführt worden ist, gem. BH-

s- und 
vermögenstechnisch als Landesbeitrag dargestellt. 
In Absprache mit der IKD wurden zudem die KIG-Mittel für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung 
auf LED, welche ursprünglich beim Straßenbeleuchtungsvorhaben 18160 vereinnahmt und einer 
Rücklage zugeführt wurden, nunmehr richtigerweise über das Pseudovorhaben 5945000 

-Mittel (2021-2023) abgewickelt, da das Vorhaben 2023 nicht ausgeführt 
worden ist. Es hätte dadurch eine Verzerrung des Nettoergebnisses sowie des 
Nettovermögensergebnisses ergeben. Zudem schienen im Investitionsnachweis durch die 
Rücklagenzuführung Ausgaben auf, welche das Gesamtergebnis des Vorhabens um jeweils 

Nettoergebnis im EHH nunmehr - statt - ,
Änderung Nettovermögensstand: -Entwurf.
Kumuliertes Nettoergebnis zum 01.

Folgende Nachweise entfallen gem. § 47 Abs. 3 Oö. GHO, da keine entsprechenden Sachverhalte 
vorliegen:

Einzelnachweis über Finanzschulden gem. § 32 Abs. 3 (Anlage 6d) Forderungskauf bzw. 
Kaufpreisstunden
Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l)
Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten (Anlage 6p)
Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger sowie pensionsbeziehende Aufwendungen für 
Bedienstete (Anlage 6s)
Rechnungsabschlüsse (Bilanzen und Erfolgsrechnungen) gem. § 47 Abs. 1 Z 6 und 7

Leermeldungen sind enthalten zu: 
- Liste nicht bewerteter Kulturgüter (Anlage 6h)
- Nachweis über unmittelbare Beteiligung an Gebietskörperschaften (Anlage 6j)
- Nachweis über mittelbare Beteiligung an Gebietskörperschaften (Anlage 6k)
- Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)
- Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)
- Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)
- Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten 

Gemeinde Arbing, am -26. März 2024 Die Bürgermeisterin

  Hermine Leitner

für die Verwendung zur Finanzierung von für die Verwendung zur Finanzierung von 
Prüfungsbericht der BH Perg zum RA 2021 v. 21.8.2022 Prüfungsbericht der BH Perg zum RA 2021 v. 21.8.2022 
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zweckgebundenen Verkehrsrücklage zugeführt und 2023 rückgeführt worden ist, gem. BHzweckgebundenen Verkehrsrücklage zugeführt und 2023 rückgeführt worden ist, gem. BH-

ss-- und und 

Mittel für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung Mittel für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung 
auf LED, welche ursprünglich beim Straßenbeleuchtungsvorhaben 18160 vereinnahmt und einer auf LED, welche ursprünglich beim Straßenbeleuchtungsvorhaben 18160 vereinnahmt und einer 
Rücklage zugeführt wurden, nunmehr richtigerweise über das PseudovorhabeRücklage zugeführt wurden, nunmehr richtigerweise über das Pseudovorhaben 5945000 

2023) abgewickelt, da das Vorhaben 2023 nicht ausgeführt 2023) abgewickelt, da das Vorhaben 2023 nicht ausgeführt 
worden ist. Es hätte dadurch eine Verzerrung des Nettoergebnisses sowie des worden ist. Es hätte dadurch eine Verzerrung des Nettoergebnisses sowie des 

Zudem schienen im Investitionsnachweis durcZudem schienen im Investitionsnachweis durc
Rücklagenzuführung Ausgaben auf, welche das Gesamtergebnis des Vorhabens um jeweils Rücklagenzuführung Ausgaben auf, welche das Gesamtergebnis des Vorhabens um jeweils 

statt statt --

Kumuliertes Nettoergebnis zum 01.Kumuliertes Nettoergebnis zum 01.

Folgende Nachweise entfallen gem. § 47 Abs. 3 Oö. GHO, da keine entsprechenden Sachverhalte Folgende Nachweise entfallen gem. § 47 Abs. 3 Oö. GHO, da keine entsprechenden Sachverhalte 

Einzelnachweis über Finanzschulden gem. § 32 Abs. 3 (Anlage 6d) Forderungskauf bzw. Einzelnachweis über Finanzschulden gem. § 32 Abs. 3 (Anlage 6d) Forderungskauf bzw. 
Kaufpreisstunden
Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l)Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l)
Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten (Anlage 6p)Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten (Anlage 6p)
Anzahl der RuheAnzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger sowie pensionsbeziehende Aufwendungen für 
Bedienstete (Anlage 6s)Bedienstete (Anlage 6s)
Rechnungsabschlüsse (Bilanzen und Erfolgsrechnungen) gem. § 47 Abs. 1 Z 6 und 7Rechnungsabschlüsse (Bilanzen und Erfolgsrechnungen) gem. § 47 Abs. 1 Z 6 und 7

Leermeldungen sind enthalten zu: Leermeldungen sind enthalten zu: 
- Liste nicht bewerteter Kulturgüter (Anlage 6h)Liste nicht bewerteter Kulturgüter (Anlage 6h)
- Nachweis über unmittelbare Beteiligung an Gebietskörperschaften (Anlage 6j)Nachweis über unmittelbare Beteiligung an Gebietskörperschaften (Anlage 6j)
-- Nachweis über mittelbare Beteiligung an Gebietskörperschaften (Anlage 6k)
-- Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)
- Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)
- Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)
-- Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten 



Wesentliche Abweichungen zum VA/NVA 2023

Operativer Haushalt Einnahmen / Höchste Abweichungen: 

Haushaltsstelle Bezeichnung VA Einnahmen Überschreitung Begründung

2/232000+861000 Landesbeitrag Persaufw. 
NABE

0,00 9.000,00 9.000,00 Abrechnung 2022/2023

2/240000+861200

2/240700+861300

Landesbeitr. Stützkraft KG
Transportkostenbeitrag -
Land OÖ -

16.000,00
5.000,00

20.140,72
10.360,00

4.140,72
5.360,00

Abrechnung 2022/2023
Transportkostenbeitrag für 2023 bereits zur Gänze vom Land OÖ überwiesen

2/920000+833110 Kommunalsteuer Inkoba 50.000,00 68.438,54 18.438,54 Erhöhte Kommunalsteuer-Einnahmen aufgrund günstiger Wirtschaftslage

2/940000+860200 Finanzzuw. nach § 2 KIG 0,00 11.831,00 11.831,00 Zusätzlich Finanzzuweisung als Ausgleich zur Rückforderung von 
Impfkostenzuschuss 2022 siehe HHKt. 1/5191/7220

Operativer Haushalt Ausgaben/ Höchste Abweichungen: 

Haushaltsstelle Bezeichnung VA Ausgaben Abweichung Begründung

600000 Stromkosten 39.600,00 31.217,42 -8.382,58 Strompreiserhöhung nicht zur Gänze schlagend

600200
Gemeindegebäude
Brennstoffe - Gasheizung 97.400,00 80.753,23 -16.646,77 

Heizkostenabrechnung. börsenorientiert günstiger

MVAG 2224 Instandhaltung 375.500,00 338.312,04 -37.187,96
Zonenbefahrungen Kanal erst 2024, geringer Schäden an Gemeindegebäude, weniger 
Ausgaben für Straßensanierungen

346,605 Annuitäten 292.600,00 281.775,75 -10.824,25 Zinserhöhung erst ab 03/2023 schlagend

080,510 Pensionsbeiträge 71.500,00 56.664,96 -14.835,04 geringer ausgefallen als im VA-Erlass angekündigt

1/031000-728700
Amt für Raumordnung und 
Raumplanung-Flä.Wipl. 8.000,00 14.372,22 6.372,22 

Erhöhter Aufwand für Überarbeitung FläWi und OEK

1/519100-722000
Corona-Virus Rückers. 
von Erträgen 0,00 11.831,00 11.831,00 

Impfkostenersatz nicht veranschlag bar Wiedererstattung durch Bund unter HHStelle 
2/9400/8600

1/639000-752000
Gemeindebeitrag
Wasserverband Perg 7.800,00 3.900,00 -3.900,00 

Gemeindebeitrag aufgrund geringerer Betreuungsmaßnahmen durch den WV Perg 

1/782000-752000
Wirtschaftspol. Beitrag 
INKOBA 25.000,00 33.594,81 8.594,81 

Anteilige Gemeindeumlage aufgrund erhöhter Kommunalsteuer-Einnahmen beim 
INKOBA

1/814100-728100 Straßenreinigung 11.000,00 3.422,63 -7.577,37 Aufgrund geringen Schneefalls nur einmal Straßenkehren notwendig

1/850000-413000
Betriebe der Wasservers. 
Wasserbezug 2023 1,05m3 101.700,00 87.411,06 -14.288,94 

geringerer Wasserverbrauch im Gemeindegebiet 2023

1/851000-720200
Abwasserbeseitigung
Betriebskosten RHV 155.600,00 178.399,74 22.799,74 

RHV Erhöhter Personal- und Betriebskostenaufwand

Transportkostenbeitrag für 2023 bereits zur Gänze vom Land OÖ überwiesenTransportkostenbeitrag für 2023 bereits zur Gänze vom Land OÖ überwiesen

alsteueralsteuer--Einnahmen aufgrund günstiger WirtschaftslageEinnahmen aufgrund günstiger Wirtschaftslage

Zusätzlich Finanzzuweisung als Ausgleich zur Rückforderung von Zusätzlich Finanzzuweisung als Ausgleich zur Rückforderung von 
Impfkostenzuschuss 2022 Impfkostenzuschuss 2022 siehe HHKt. 1/5191/7220siehe HHKt. 1/5191/7220

BegründungBegründung

8.382,58 Strompreiserhöhung nicht zur Gänze schlagendStrompreiserhöhung nicht zur Gänze schlagend

16.646,77 16.646,77 
HeizkostenabrHeizkostenabrechnung. börsenorientiert günstiger

-37.187,9637.187,96
Zonenbefahrungen Kanal erst 2024, geringer Schäden an GemeindegebZonenbefahrungen Kanal erst 2024, geringer Schäden an Gemeindegeb
Ausgaben für StraßensanierungenAusgaben für Straßensanierungen

--10.824,2510.824,25 Zinserhöhung erst ab 03/2023 Zinserhöhung erst ab 03/2023 

56.664,96 --1414..835,04835,04 geringer ausgefallen als im VAgeringer ausgefallen als im VA

14.372,22 14.372,22 6.372,22 6.372,22 
Erhöhter Aufwand für Überarbeitung FläWi und OEKErhöhter Aufwand für Überarbeitung FläWi und OEK

11.831,00 11.831,00 11.831,00 
Impfkostenersatz nicht veranschlagImpfkostenersatz nicht veranschlag
2/9400/86002/9400/8600

7.800,00 7.800,00 3.900,00 3.900,00 -3.900,00 
Gemeindebeitrag aufgrund geringerer Betreuungsmaßnahmen durch den WV Perg 

25.000,00 25.000,00 33.594,81 33.594,81 8.594,81 

11.000,00 3.422,63 3.422,63 -7.577,37 

101.700,00 

155.600,00 



Die ABWEICHUNGEN im investiven Haushalt entstehen dabei aufgrund der Tatsache, dass die Projekte

183100000 
FREIBADSANIERUNG mit veranschlagten Einnahmen und Ausgaben von 

1 816000 
STRASSENBELEUCHTUNG UMRÜSTUNG LED mit veranschlagten Einnahmen und Ausgaben von 
Abwicklung vereinnahmten KIG-Mittel des Bundes und Landes über Pseudovorhaben 59450

1650000 
EISENBAHNKREUZUNGSVERORDNUNG mit veranschlagten Einnahmen und Ausgaben von 

1616000 
GÜTERWEGINSTANDSETZUNG mit veranschlagten Einnahmen und Ausgaben von 

zur Gänze nicht ausgeführt worden sind, bzw. keine Kosten angefallen sind
und auch bei 

1612620 
GEH und RADWEGE weniger verbaut worden sind. 

Ergebnis der betrieblichen Einrichtungen:
Überschüsse / Abgänge

Bereich
2019 2020 2021 2022 2023 +/-

zu 2022

Kindergarten -93.981 -81.761 -120.793 -141.957 -196.822 54.865
Krabbelstube -35.155 -38.893 -37.401 -43.108 -44.234 1.126
Wasserversorgung         +57 + 12.475 + 34.467 + 1.523 -22.289 23.812
Abwasserentsorgung        +258 + 80.212 + 35.522 - 39.671* -100.318* 60.647
Abfallentsorgung        +673 + 5.014 + 14.376 + 11.630 +10.967 663
Freibad -24.805 -69.832 -28.711 -30.603 -34.420 3.817

Summe: -152.953 -92.785 - 102.540 -242.186 -387.116 144.930
*Der Abgang 2022/23 bei der Abwasserentsorgung entstand aufgrund der Kosten für die Sanierung der Schadensfälle der Klasse 4 und 5 laut 10-jährig 
durchzuführender Zonenbefahrung (GR-Beschluss v. 16.9.2021).

mit veranschlagten Einnahmen und Ausgaben von 
Mittel des Bundes und Landes über Pseudovorhaben 59450Mittel des Bundes und Landes über Pseudovorhaben 59450

mit veranschlagten Einnahmen und Ausgaben von mit veranschlagten Einnahmen und Ausgaben von 

mit veranschlagten Einnahmen und Ausgaben von mit veranschlagten Einnahmen und Ausgaben von 

zur Gänze nicht ausgeführt worden sind, bzw. keine Kosten angefallen sindzur Gänze nicht ausgeführt worden sind, bzw. keine Kosten angefallen sind

20202020 2021

93.981 -81.761 -120.793
35.15535.155 -38.893

+57+57 + 12.475
       +258+258 + 80.212
              +673+673 + 5.014

--24.80524.805 --69.83269.832
-152.953152.953 --92.78592.785

*Der Abgang 2022/23 bei der Abwasserentsorgung entstand aufgrund der *Der Abgang 2022/23 bei der Abwasserentsorgung entstand aufgrund der 
durchzuführender Zonenbefahrung (GRdurchzuführender Zonenbefahrung (GR-Beschluss v. 16.9.2021).Beschluss v. 16.9.2021).

































































































































































































































































































































































































































































































































































































ZUFÜHRUNGEN - zweckgebundene EINZAHLUNGEN  Rechnungsabschluss 2023

Pseudovorhaben 
(VHC 5) Betrag VM-Konto

Pseudovorhaben 
(VHC 5) Betrag VM-Konto Pseudovorhaben Betrag

investives Vorhaben (VHC 
1) Betrag

2/6121/850 Verkehrsfl.beitr. 0,00 1/6121/0xxx 0,00 2/612x/3071 0,00 1/6121/72991 0,00 6/612630/3071 0,00 6/612559/894100 27.609,41 8/9990934/001 5/612559/72991 27.609,41 6,612300,307110 984,51
Verkehrsfl.beitr. 1/6121/72991 0,00 IB 6/612559/82991 0,00 5/612559/794100 0,00 8/9990934/001 6,6123 RÜ Straßen 6,612620,307110 28.593,92

IB 2,0040001,15015 IB RÜ Straßen 6,612559,894100 27.609,41
2/8501/850 Wasser-AG 3.928,68 1/850/0xxx 0,00 2/850/3071 0,00 1/8501/72992 3.928,68 6/850100/30711 3.928,68 6/850999/82992 0,00 5/850999/794200 0,00 8/9990934/003 6/850999/894210 57.116,55 8/9990934/003 5/850999/72992 57.116,55 6/850100/307110 57.116,55

IB 3,046001,14988 IB IB RÜ Wasser RÜ Wasser
2/8511/850 Kanal-AG 6.988,66 1/851/0xxx 0,00 2/851/3071 0,00 1/8511/72993 6.988,66 6/851300/30711 6.988,66 6/851999/82993 0,00 5/851999/794300 0,00 8/9990934/004 6/851999/894300 55.803,23 8/9990934/004 5/851999/72993 55.803,23 6/851300/307110 55.803,23

IB 3,0450001,14984 IB IB RÜ Kanal 6/851999/894300 0,00 RÜ Kanal 5/851999/72993 0,00 6/851110/307110 0,00
2/920/8441 Aufschl. Verkehr 800,73 1/612/0xxx 0,00 2/612/3072 0,00 1/9200/72995 800,73 6/6123xx/3072 800,73 6/612559/82995 0,00 5/612559/7945 0,00 8/9990934/001 6/612559/8945 0,00 8/9990934/001 5/612559/72995 0,00 6/612xxx/3072 0,00

AufB 2,0040001,15015 AufB AufB RÜ Straßen RÜ Straßen
2/920/8442 Aufschl. WA 398,16 1/850/0xx 0,00 2/850/3072 0,00 1/9200/72996 398,16 6/8501xx/3072 398,16 6/850999/82996 0,00 5/850999/7946 0,00 8/9990934/003 6/850999/8946 0,00 8/9990934/003 5/850999/72996 0,00 6/850xxx/3072 0,00

AufB w AufB AufB RÜ Wasser RÜ Wasser
2/920/8443 Aufschl. KA 818,97 1/851/0xx 0,00 2/851/3072 0,00 1/9200/72997 818,97 6/8513xx/3072 818,97 6/851999/82997 0,00 5/851999/7947 0,00 8/9990934/004 6/851999/8947 0,00 8/9990934/004 5/851999/72997 0,00 6/851xxx/3072 0,00

AufB 3,0450001,14984 AufB AufB RÜ Kanal RÜ Kanal 
2/031/8681 Infrastrukturbeiträge 2.400,00 1/0310/72998 2.400,00 6/6123xx/30711 2.400,00 6/612559/82991 0,00 5/612559/7941 0,00 8/9990934/001 6/xxxxxx/8948 0,00 8/9990934/x 5/xxxxxx/72998 0,00 6/xxxxxx/307x 0,00

(Verkehr - 2023) InfraB. InfraB. InfraB.

Summen 15.335,20 0,00 0,00 15.335,20 15.335,20 0,00 0,00 140.529,19 140.529,19 142.498,21

Summe Zuf: 15.335,20          Diff: = Rest -                     

*) ursprünglich war bei der Auszahlung aus dem operativen Haushalt für alle der Ansatz 990 vorgesehen, lt. Empfehlung IKD jener Ansatz, bei dem die ursprüngliche Einzahlung erfolgt

VA-Erlass 2021 - 1.3.5. Untergliederungen bei Zuführungskonten
Auf Wunsch und Vorschlag der Bezirkshauptmannschaften empfehlen wir die Konten für Zuführungen von der operativen an die investive Gebarung folgendermaßen zu untergliedern:
* allgemeine Zuführungsbeträge 72990x
* Verkehrsflächenbeiträge 72991x
* Wasser-Anschlussgebühr 72992x
* Kanal-Anschlussgebühr 72993x
* Straßen-Aufschließungsbeitrag 72995x
* Wasser-Aufschließungsbeitrag 72996x
* Kanal-Aufschließungsbeitrag 72997x
* Infrastrukturkostenbeiträge 72998x
Diese Untergliederung soll auch für Zuführungen zu allgemeinen und zweckgebundenen Haushaltsrücklagen und für den Bereich der gesetzlich zweckgebundenen Einzahlungen Anwendung finden

laufende Geschäftstätigtkeit

Einzahlung Betrag Auszahlung BetragSonstige Investition (VHC 2)

entweder oder und RL-Entnahme 

investives 
Vorhaben (VHC 

1) Betrag
Pseudovorhaben 

(VHC 5) Betrag

RL-Entnahme Transfer Ausgabe Transfer EinnahmeRL-Zuführung

G:\Daten\900\904-RA\RA 2023\Zuführungen 2023 zweckgebundene Einzahlungen.xlsx

27.609,41
6,61236,6123

6/850999/894210 57.116,55 8/9990934/003
RÜ Wasser

6/851999/894300 55.803,23
6/851999/894300 0,00

0,00
RÜ Straßen

8/9990934/003 0,00 8/9990934/003
RÜ WasserRÜ Wasser

8/9990934/004 6/851999/8947 0,00
RÜ Kanal RÜ Kanal 

0,00 8/9990934/001 6/xxxxxx/8948

0,00

*) ursprünglich war bei der Auszahlung aus dem operativen Haushalt für alle der Ansatz 990 vorgesehen, lt. Empfehlung IKD jener Ansatz, bei dem die ursprüngliche Einzahlung erfolgt*) ursprünglich war bei der Auszahlung aus dem operativen Haushalt für alle der Ansatz 990 vorgesehen, lt. Empfehlung IKD jener Ansatz, bei dem die ursprüngliche Einzahlung erfolgt

VA-Erlass 2021 - 1.3.5. Untergliederungen bei ZuführungskontenVA-Erlass 2021 - 1.3.5. Untergliederungen bei Zuführungskonten
Auf Wunsch und Vorschlag der Bezirkshauptmannschaften empfehlen wir die Konten für Zuführungen von der operativen an die investive Gebarung folgendermaßen zu untergliedern:Auf Wunsch und Vorschlag der Bezirkshauptmannschaften empfehlen wir die Konten für Zuführungen von der operativen an die investive Gebarung folgendermaßen zu untergliedern:

* Kanal-Anschlussgebühr 72993x
* Straßen-Aufschließungsbeitrag 72995x
* Wasser-Aufschließungsbeitrag 72996x* Wasser-Aufschließungsbeitrag 72996x
* Kanal-Aufschließungsbeitrag 72997x* Kanal-Aufschließungsbeitrag 72997x
* Infrastrukturkostenbeiträge 72998x* Infrastrukturkostenbeiträge 72998x
Diese Untergliederung soll auch für Zuführungen zu allgemeinen und zweckgebundenen Haushaltsrücklagen und für den Bereich der gesetzlich zweckgebundenen Einzahlungen Anwendung findenDiese Untergliederung soll auch für Zuführungen zu allgemeinen und zweckgebundenen Haushaltsrücklagen und für den Bereich der gesetzlich zweckgebundenen Einzahlungen Anwendung finden



Gemeinde Arbing

INVESTITION

Ansatz
Anschaffungs-

/Herstellungskosten

Mittel aus Geldfluss  
der operativen 

Gebarung

Gemeinde Bedarfs-
zuweisungen iR

Gemeinde Bedarfs-
zuweisungen aR

Haushalts-
rücklagen

1163100
Notstromversorgung FF-Haus 
(2023 bis 2023)

163100
3.875,52 0,00 0,00 0,00 3.875,52

1180000
FF Sirene (2023 bis 2023) 180000

4.299,12 0,00 0,00 0,00 3.299,12

1363000
Ortsplatzgestaltung (2023 bis 2025) 363000

2.059,06 0,00 0,00 0,00 2.059,06

1163000
Feuerwehr - RLF (2022 bis 2023) 163000

410.270,08 0,00 111.780,00 0,00 107.628,08

1816000
Straßenbeleuchtung - Umrüstung 
LED (2023 bis 2024)

816000
3.418,22 0,00 3.418,22 0,00 0,00

1612620
Geh- und Radwege (2022 bis 
2030)

612620
64.145,82 0,00 0,00 0,00 0,00

1262100
Sanierung Fußball-Trainingsplatz 
(2023 bis 2026)

262100
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

1520000
Klima- und Engerie Modellregion 
Bezirk Perg (2023 bis 2030)

520000
694,27 0,00 0,00 0,00 694,27

1870000
Photovoltaikanlagen (2022 bis 
2040)

870000
448,07 0,00 0,00 0,00 448,07

1850100
Wasserversorgung - Sanierung - 
Einzelmaßnahmen (2002 bis 2040)

850100
61.443,39 0,00 0,00 0,00 0,00

1612300
Straßenbau allgemein (2002 bis 
2040)

612300
2.216,22 0,00 0,00 0,00 0,00

1851300
Abwasserbeseitigung - Sanierung  - 
Einzelmaßnahmen (2002 bis 2023)

851300
63.610,86 0,00 0,00 0,00 0,00

Rechnungsabschluss 2023

Haushaltsjahr 2023 FINANZIERUNG

Vorhaben-/Bezeichnung
Gemeinde Bedarfs-

zuweisungen iR
Gemeinde Bedarfs-

0,00

410.270,08

3.418,22

64.145,82

870000

Wasserversorgung - Sanierung - 
Einzelmaßnahmen (2002 bis 2040)Einzelmaßnahmen (2002 bis 2040)

850100850100

Straßenbau allgemein (2002 bis Straßenbau allgemein (2002 bis 612300612300

Abwasserbeseitigung - Sanierung  - Abwasserbeseitigung - Sanierung  - 
Einzelmaßnahmen (2002 bis 2023)Einzelmaßnahmen (2002 bis 2023)

851300851300



617.480,63 0,00 115.198,22 0,00 119.004,12

2999999
Sonstige Investitionen (operat. HH) 
(2020 bis 2040) 11.300,26 0,00 0,00 0,00 0,00

11.300,26 0,00 0,00 0,00 0,00

5940000
Härteausgleichsfonds 2 (2017 bis 
2030)

940000
41.605,08 -25.526,92 0,00 0,00 0,00

5945000
Zwischenvorhaben KIG-Mittel (2021 
bis 2023)

945000
170.746,36 -35.551,90 0,00 0,00 0,00

5612559
Pseudokonto Verkehr IB Rücklagen 
(2020 bis 2040)

612559
0,00 -27.609,41 0,00 0,00 27.609,41

5850999
Pseudokonto WVA - IB Rücklagen 
(2020 bis 2040)

850999
0,00 -57.116,55 0,00 0,00 57.116,55

5851999
Pseudokonto ABA - IB Rücklagen 
(2020 bis 2040)

851999
0,00 -55.803,23 0,00 0,00 55.803,23

212.351,44 -201.608,01 0,00 0,00 140.529,19

628.780,89 0,00 115.198,22 0,00 119.004,12

Summe Sonstige Investitionen

Summe optional nach landesspezifischen Vorgaben

Gesamtsumme Investitionstätigkeit

Summe Investive Einzelvorhaben

0,00

0,00

-35.551,90 

0,00

0,00 -55.803,23 

212.351,44



Subventionen/so
nstige Kapital-

transfers
Darlehen Finanzierungs-leasing

Vermögens-
veräußerung

sonstige (z.B. Innere 
Darlehen)

ERGEBNIS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.862,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39.145,82 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61.443,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.216,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63.610,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

FINANZIERUNG

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



166.416,29 0,00 0,00 0,00 0,00 216.862,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.300,26

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.300,26

67.132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

206.298,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

273.430,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

166.416,29 0,00 0,00 0,00 0,00 228.162,26

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00






